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Einführung Biotopverbund

Biodiversitätsstärkungsgesetz:

• Aufbau eines räumlich-funktionalen 

Biotopverbunds auf landesweit 15 % der 

Offenlandlandfläche bis 2030

➢ Keine Vorgabe für einzelne Gemeinden!

• Gemeinden sollen Biotopverbundpläne erstellen 

oder die Landschafts- oder Grünordnungspläne 

anpassen
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Warum Biotopverbund?

• Aktuell ein beispielloser Artenverlust

• Entwicklung bei allen Artengruppen zu 

beobachten

➢ Grauammer  - 95 %

➢ Gartenrotschwanz - 90 %

➢ Feldlerche - 88 %

➢ Kiebitz - 82 %

• Vor allem spezialisierte Arten betroffen

• Ursachen sehr vielfältig
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Ursachen für den Artenschwund

Strukturänderungen der Landwirtschaft

• Nutzungsintensivierung

➢ Düngemittel & Biozide

➢ Entwässerung

➢ Strukturverluste

• Nutzungsaufgabe

➢ Verbuschung / Verschilfung

➢ Verlust des Biotopes
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Strukturänderungen der Landschaft

• Baumaßnahmen in der Landschaft

➢ Direkter Habitatverlust

➢ Isolation

➢ Verlust kleiner Strukturen

Klimawandel

➢ Direkter Habitatverlust

➢ Habitatverschiebung

➢ Trocken-/FeuchtestressWeitere Effekte

• Freizeitdruck

• Verkehr

• Neobiota

• Haustiere

• …
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Ziele Biotopverbund

• Bestehende Lebensräume erhalten, aufwerten 

oder vergrößern

• Neue Lebensräume schaffen

• Schaffung von Wanderungsmöglichkeiten durch 

Trittsteinbiotope und Korridore

➢ Strukturvielfalt der Landschaft erhöhen

➢ Möglichkeit Wiederbesiedlung von 

Lebensräumen

➢ Bestände der Arten stützen 

Vorstellung Fachplan Biotopverbund

Quelle: LUBW

02.03.2026



Einführung Biotopverbund

Aufbau der Biotopverbundkulisse

• Kernflächen: Biotope, Lebensraumtypen und 

Lebensstätten von Arten

• Verbundelemente wie Korridore und Trittsteine

• Fokus auf wenig mobile Arten und Feldvögel

• Offenland und Gewässer
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Mögliche Maßnahmen

• Pflege und Entwicklung von Nass- und 

Streuwiesen, Mooren, Röhrichten u.a.

• Pflege und Entwicklung von artenreichem 

Extensivgrünland (Wiesen und Weiden)

• Entwicklung von Saumvegetation und 

Altgrasstreifen

• Naturnahe und diverse Gestaltung von Bächen, 

Gräben und Gewässerrandstreifen

• Pflege und Erhalt von Streuobst

• Anlage von Amphibiengewässern

• ….
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Umsetzung und Vorgehensweise

Biotopverbund auf landwirtschaftlichen Flächen

• Pflege und Entwicklung von vorhandenen 

Biotopen

• Verbundmaßnahmen v.a. auf weniger 

produktiven Flächen sinnvoll

➢ Zu trockene, feuchte, steile, …, Flächen

➢ „Biberflächen“

➢ „Eh-Da-Flächen“

• Pflege von verbrachten Flächen

• Gewässerrandstreifen

• Blühstreifen, Säume, Altgrassteifen
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Umsetzung und Vorgehensweise

Mittel zur Umsetzung

• Mittel der Landschaftspflegerichtlinie (LPR)

➢ Biotopflege

➢ Biotopanlage/Artenschutz

➢ Investitionen

• Ausgleichsflächen / Ökokonto

• FAKT

• Flächenkauf/Flächentausch

• Stiftungen

• Mittel des Kreises (z.B. Streuobstförderung)
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Umsetzung und Vorgehensweise

LPR-Förderungen von Biotopverbundmaßnahmen:

• für 5 Jahre über LPR A oder jährliche LPR B –

Verträge

• Extensivierungs- oder Pflegeverträge 

➢ Förderung nach festgelegten Sätzen

• Maßnahmen zur Biotopgestaltung, Anlage oder 

Artenschutz über LPR B 

➢ Förderung zu 100%
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Umsetzung und Vorgehensweise

• Alle Umsetzungen von Maßnahmen freiwillig!

• LPR: Nach Ablauf der Verträge ist Rückkehr zur 

vorhergehenden Nutzung möglich (§ 30 Abs. 5 

BNatSchG)

➢ Auch bei Entwicklung eines geschützten  

Biotops, eines FFH-Lebensraumtyps oder bei 

Ansiedlung von geschützten Arten

➢ Ackerstatus bleibt erhalten
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Vorteile für die Landwirtschaft

• Perspektive für schwierig zu bewirtschaftende 

Flächen

• Zusätzliche Einnahmen bei 

naturschutzkonformer Bewirtschaftung

• Ökosystemdienstleistungen

➢ Ansiedlung von Nützlingen

➢ Stabilere ökologische Verhältnisse

➢ Lokalklimatische Effekte

➢ ….

• Landwirte kennen Potential ihrer Flächen am 

Besten

➔ Ohne Landwirtschaft Biotopverbund wenig 

sinnvoll
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Fazit

Letztlich: 

• Bewahrung der Schönheit und Eigenart der 

Bodenseelandschaft

• Attraktivität für Naherholung und Tourismus

• Bewahrung der Artenvielfalt für künftige 

Generationen
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Herzlichen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

Thomas Ueber
Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis e. V.

Mitarbeiter Biotopverbund

07541 204-3194

thomas.ueber@bodenseekreis.de

02.03.2026


